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Bekanntmachung 
 
 

über die Rücknahme des generellen Verzichts auf die Ausübung des Vorkaufsrechts 
gem. § 28 Abs. 5 BauGB 

 
 

Der Stadt Xanten steht gem. § 24 BauGB beim Kauf von Grundstücken ein allgemeines 

Vorkaufsrecht zu. Mit Ratsbeschluss vom 13.11.2013 wurde generell auf die Ausübung dieses 

Vorkaufsrechts in den Gemarkungen Birten, Marienbaum, Vynen und Obermörmter verzichtet. 

 

Der Rat der Stadt Xanten hat nun in seiner Sitzung am 14.12.2017 beschlossen, von der mit § 

28 Abs. 5 BauGB eingeräumten Möglichkeit zum Widerruf des Verzichts auf die Ausübung des 

Vorkaufsrechts in den Gemarkungen Birten, Marienbaum, Vynen und Obermörmter für alle 

zukünftig abzuschließenden Kaufverträge Gebrauch zu machen. 

 

Xanten, den 30.01.2018 

 

Stadt Xanten 

Der Bürgermeister 

-gez.- 

 

Görtz 
 
 

Dienstzeitregelung an den Karnevalstagen 
 
 
An den Karnevalstagen ändern sich die Öffnungszeiten des Rathauses und der städtischen 
Einrichtungen wie folgt:  
 
 
 Rathaus  
 Donnerstag, 08.02.2018 (Altweiberfastnacht) ab 11:11 Uhr geschlossen 
 Freitag, 09.02.2018 ab 10:00 Uhr geöffnet 
 Montag, 12.02.2018 (Rosenmontag) geschlossen 
   
 Haus der Begegnung  
 Montag, 12.02.2018 (Rosenmontag) geschlossen 
   
 Stadtbücherei  
 Montag, 12.02.2018 (Rosenmontag) geschlossen    
   
Xanten, 29.01.2018 
 
gez. 
Thomas Görtz 
Bürgermeister  


